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Landgericht Hamburll ,312 O 367124

Postfach 300121, 20348 Hamburg

Herrn
Gerriet Harms
- Eurobinia
Einsteinstraße 17

26133 Oldenburg

Zimmer: B 336

Bitte bei Antwort angeben:

Geschäftsnummer:

312 0 367124

ln Sachen
FSC Global Development GmbH '/. Harms, G' u'a'

wg. Unterlassung

Hamburg, den 11 .11.2024

Sehr geehrter Herr Harms,

beachten sie bitte die diesem schreiben beigefügte Klageschrift sowie die beglaubigte Abschrift

der Verfügung des Gerlchts.

Geben sie bitte bei allen schreiben das vorstehend aufgeführte Geschäftszeiähen an'

Bitte reichen sie ohne ausdrückliche Anordnung oder gesetzliche Verpflichtung Anlagen nur in

Abschrift und nicht im original ein (§ 131 Abs. l zPO). Papierdokumente können bei elektroni-

scher Aktenführung sechs Monate nach der Digitalisierung vernichtet werden' Sollte eine Einrei-

chung im Original ausnahmsweise notwendig sein, wird um eindeutige Kennzeichnung und Hin-

weis äuf ein Rücksendungsbegehren gebeten'

Mit freundlichen Grüßen

Heinelt, JAng

U rkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig'

Den barrierefreien Zugang zum Gebäude erfragen sie bitte vorab telefonisch'

Datenschutzhinweise:
lnformationen zum. schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Justiz nach Artikel 13 und Artikel 14 der

Europäischen Datenscnutz-Grundverordnung finden sich auf der lnternetseite des Hanseatischen oberlandesgerichts unter
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Auf wunsch übersenden *il. di""" lnformationen auch an Verfahrensbeteiligte in Papierform'

Justizkasse Hamburg:

Deutsche Bundesbank

IBAN: DE10 2000 0000 0020 0015 01

BIC: MARKDEF 1200

Ust-ld. Nr. Freie und Hansestadt Hamburg
DE 118509725

Messehallen: U2

Sievekingplatz: Metrobus 3

Johannes-Brahms-Platz: Bus 1 1 2

und Schnellbus 35, 36

links an der HauPteingangstür
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Verfügung
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Beglaubigte Abschrift
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Hamburg, 07 .11.2024

1.

2.

ln der Sache
FSC Global Development GmbH '/' Harms' G' u'a'

Aufforderungen, Anordnungen und Hinweise

Es wird ein schriftliches Vorver{ahren durchgefÜhrt'

An die beklagte Partei ergehen gemäß § 276 ZPO folgende Aufforderungen:

2.1. Diebekragte Partei naf'oie ooil:lrt 
llJ""#*:,'ff?":;::' "'o"'

ab Zustellung der Klageschrift durch ihren Rechtsanwalt schriftlich anzuzeigen'

fiiJ?i1!|Hil;,.n, verlängerr werden und ist nur dann sewahrt, wenn die Anzeise inner-

halb der Frist bei Gericht eingeht. Geht sie nicht innerharb der Frist ein, kann dies zu ei-

nem Verlust des Prozesses führen. Das Gericht kann auf Antrag der Gegenpartei ein ver-

säumnisurteil erlassen (§ 331 ZPO);in diesem Fall hat die säumige Partei auch die Ge-

richtskostenunddienotilendigenAuslagenderGegenseitezutragen(§91ZP0).Aus
dem versäumnisurteil kann der Gegner der säumigen Partei gegen diese die Zwangsvoll-

streckung betreiben (§ 708 Nr. 2 ZPO)

Erklärt die Beklagt"närt"i, dass sie den Klageanspruch ganz oder teilweise anerkenne'

so wird sie ohne mündliche Verhandlung dem Anerkenntnis gemäß verurteilt werden'

Sie hat auf das Klasevorbringen 
'""1;§ür"J.n""

nach Ablauf der oben genannten Notfrist schriftlich zu enividern, wenn sie sich gegen die

ö; ""näioig". 
witt. 

-oaoei 
sotl auch erklärt werden, ob einer Entscheidung der sache

Ourcn den Einzelrichter Gründe entgegen stehen'

Belehrung gemäß §§ 277 Abs' 2, 296 Absätze 1 und 3.ZPO:

Die Frist ist nur orni-g"*,.hrt, wenn die Erwiderung vo,r Ablauf der Frist bei Gericht ein-

geht. Die beklagte Partei muSS, Wenn sie sich gegen die Klage verteidigen will, bis zum Ab.

lauf dieser Frist auf die Krageschrift erwidern und zum Beispier Einreden und Einwendun-

gen, Beweisangebote und äeweiseinreden vorbringen. Die Klageenruiderung' die erst

nach Ablauf der gesetzten Frist, also verspätet, eingeht, wird nur zugelassen' wenn sich

dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert oder wenn die Partei die Verspätung genügend

entschurdigt. Verspätete verzichtbare Rügen, die die Zurässigkeit der Krage betreffen, kön-
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nen nur bei genügender Entöchuldigung der Verspätung zugelassen werden.

Oei ptözess kann also allein wegen einer Fristversäumnis verlorEn werden.
' Die öben gesetzte Frist kann äusnahmsweise auf Antrag bei Vorliegen erheblicher Gründe
yerlängert werden. Der schriftliche Antrag auf Fristverlängerung muss vor Fristablauf bei
Gärictrt eingehen.

2.3. Sie hat einen Rechtsanwalt oder im Einvernehmen mit einem Rechtsanwalt einen der
deutschen Sprache mächtigen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, der nach den Teilen 1 und 5 des Gesetzes über die Tätigkeit euro-
päischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) berechtigt ist, vorübergehend die Tätig-
keit eines Rechtsanwalts bei diesem Gericht auszuüben , zum Prozessbevollmächtigten
zu bestellen, wenn sie.sich gegen die Klage verteidigen will.

Belehrungen:
Vor den Landgerichten herrscht Anwaltszwang. Daher kann nur ein Rechtsanwalt oder ein
vorstehend näher bezeichneter ausländischer Rechtsanwalt wirksam eine Verteidigungsan-
zeige (Zitt.2.L )und eine Klageenuiderung (7:itt.2.2.) einreichen sowie Anträge steilen und
weitere Erklärungen abgeben. Handlungen, die ein Beteiligter selbst vornimmt, sind pro-
zessrechtlich unwirksam. Wird für die antragsgegnerische Beteiligtenseite kein Rechtsan-
walt oder kein vorstehend näher bezeichneter ausländischer Rechtsanwalt tätig, kann ge-
gen sie ein Versäumnisufteil ergehen (§§ 330, 331 ZPO); in diesem Fall hat der säumige
Beteiligte auch die Gerichtskosten und die notwendigen Auslagen der Gegenseite zu tra-
gen (§ 91 ZPO).

Aus dem Versäumnisurteil kann der Gegner des säumigen Beteiligten gegen diesen die
Zwangsvollstreckung betreiben (§ 708 Nr. 2 ZPO).

Perels
Vorsitzender Richter am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Hamburg, 11.11.2024

Heinelt, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültigQ,nuu)
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Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat
folgendes Ergebnis erbracht
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Sicherer Ü berm itttungsweg aus einem besonderen Anwaltspostfach.

Eingangszeitpunkt 07.'10.2024, 12i10:48

Absender: Marc Steinmayer

N utzer-ID des Absenders: DE. BRAK.bf2e 9258-932c-4649-9328-a 1 d b91 fdOf5a.5acd

AktenzeichendesAbsenders: 23t0348

Empfänger: Landgericht Hamburg
Aktenzeichen des Empfängers: NEU

Betreff der Nachricht:

Text der Nachricht:

Nachrichtenkennzeichen: DP_Msg1 7282958287846f91 5ccf-3e96-475a-8681 -62d4ee203f96

Dateiname Forma Inforinationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)

Qualifiziert
signiert

nach ERVB?

durch Berufsbezogener
Attribut

am Prüfergebnis

20241 007 _SaLG_Kl agesch rift H H.pdf pdf ja Marc Steinmayer

ß72142331A015752414],

07.10.2024,
12:01:26
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Gültigkeit

Integrität

K1 .pdf pdf netn

K10.pdf pdf nein

Kl l.pdf pdf nein

K1 2.pdf pdf net n

K13.pdf pdf net n

K14.pdf pdf netn

K15.pdf pdf nern

K1 6.pdf pdf net n

Kl 7.pdf pdf nein

Kl8.pdf pdf nein

K19.pdf pdf nein

K2.pdf pdf netn

K20.pdf pdf nern

K21.pdf pdf ner n

K22.pdf pdf ner n

K23.pdf pdf netn

K24.pdf pdf nern

K25.pdf pdf nern

K3.pdf pdf nein

K4.pdf pdf ner n

Angaben zu den Dokumenten:
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Ks.pdf pdf netn

K6.pdf pdf net n

K/.pdf pdf nein

K8.pdf ' pdf netn

K9.pdf pdf nein

xjustiz_nachricht.xml xml net n


